
Gemeinde Bicksnbach
Bebauunssplan ,Nördlich der OämstÄdter Slraße, 1. Anderung' Begrundun9

Straße mit einem Flächenumfang von ca. 2,2 ha für diese Berechnung maßge-

bend (siohe Abb. N.. 4). Aufgrund der Baustrukturen in diesem Bercich. aber

auch wegen der im für diesen Bereich geltenden Bebauungsplan "Nördlich der

Darmslädter Straße' enthaltenen Regelungen zum Maß der baulichen Nutzung

(Bebauung an der Bachgasse: Grundflächenzahl (GRZ): 0,7; Geschossflächen-

zahl(GFZ): 1,4; maximal 2 Vollgeschosse; Bobauung an derAugust-Bebel

Straße: GRZ: 0,4; GFZr 0,8; maximal2 Vollgeschosse) können theoretisch im

Beaeich dieser Bestandsbebauung 88 Wohneinheiten e.richtet werden. Zu6am-

m€n mil den o. g. 76 Wohneinheiten können somit im Gesamtquartie|!64

Wohneinheiten €ntstehen. Beidessen Grundfläche von 2,2 ha ergibl sich somil

ein Dichlewert von 75 Wohneinheiten prc Hektar. Da dieser Wert somit über dem

vom Regionalplan Südhessen 2010 für die Gemeinde Bickenbach maximalzuge-

lassonen Diohtewert von 60 Wohneinheiten pro Hektar liegt, wurde deshalb von

der Gemeinde beim Regierungspräsidium Darmstadt ein Antrag auf Prüfung ge-

stellt, ob die Einleitung zur Durchtührung eines Zielabweichungsverfahrens vom

ROP 2010 erforderlich ist.

Mit Schr€iben vom 03.06.2020 ( Az.j RPDA - Dez.lll31.2-93 d 52 0611-202011,

Dok.-N..r 2020/467837) hat das Regierungspräsidium Darmstadt mitgeteilt, dass

kein Abweichungsverfahren durchgeführt wird, da die beabsichtigte Planung kei

nen Vergtoß gegen das Ziel 23.4.1-9 des Regionalplanes Sildhessen/Regionalen

Flächennutzungsplanes 20'1 0 darstellt.

Allerdings ist es Aufgabe der Gemeinde, abzuwägen, inwaeweit die (theoretisch)

mögliche Naohverdichtung mit den schuEwürdigen lnteressen der Eigentümer

vereinbar isl. Dies ist insbesondere im Hinblick auf das stätdtebauliche Konzept,

welches dem Bebauungsplan zugrunde liegt, gegoben. So werden durch den

entlang d6r Darmstädter Straße geplanten Gebäudekomplex die nördlichen Tell-

flächen des Plangebietes von dem von der Darmstädter Slraße ausgehenden

Veakehrslärm umfassend abgeschirmt und somit weitgehend ungestörte lnnenbe_

reiche geschaffen. Diese können aufgrund der notwendigen Begrünungsmaß-

nahmen mit an diesen speziellen Standort (Tiefgaragendach) angepassten Gs-

hölzen dazu beitragen, die Aufenthsftsqualität 2u verbessem und den Wohnwert

zu steigern. Dies isl allerdings auch in den der Darmstädtea Straße zugewandten

Teilbereichen des o. g. skaßennahen Gebäudes aufgrund der umfassenden
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Bebä ,Nördlich der Darmstädler Slräße, 1

schallschützenden Maßnahmeh gegebeen. Zudem kÖnnen die übeMiegenden

Freiflächenanteile des lnnenbereichs vom Kfz-Verkehr freigehalten werden So-

mit werden autofrcie, fußgängerfteundliche Freiflächen gewonnen' die sowohl

den Bewohnem als auch - in Teilb€reichen _ der Allgemeinheit alg l'neinge-

schränkt begehbare Zonen zur verfügung stehen Auch die Möglichkeit' durch

die entsprechende Ausweisung üb€rbaubarer Grundstücksflächen i' V m den

Regelungen zum Maß der baulichen Nutzung e.möglicht die Entwicklung moder-

ner Grundrissgestaltungen, die dem houtzutage gewünschten Wohnstandard ge-

recht werd€n. So können auctl bei Errichtung überwiegend kleinerer Wohneinhei-

ten - die letztendlich die vorgenannten Dichtewerte bedingen - durch den einzel_

n6n Wohnungen direkt zugeordnete Freibereiche (kleinere Gärten im EG, Loggi-

en und Balkone mit angrenzenden begriinton Flachdachzonen in den OGs) woh-

nungsnahe Bereiche zum Aufenthalt im Froien geschatfen werden 
' 
die lgtztend-

lich ebenfalls die hohe Dichte der Wohneinhelten rechtfertigen und ,'auegleichen"-

Gleichzeitig ist in die Abwägung einzustelien' däss diese l\4aßnahme dazu bei-

tragen kann, dio erhebliche Nachfrage nach neuem Wohnraum auch im Rhein_

Mein-Gebiet und damit auch in Bickenbach zu decken. Zudem kann angeflihrt

werden. dass durch diese Maßnahme möglichst vielen Bewohnern die l\4öglich-

keit gegeben werden soll, diese innerörtliche, zentral gelegone und gut durch den

ÖPNV angebundene wohnlage nutz€n zu können
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Bebaljunssplan ,Nordlich der Damslädter straße, 1 . Anderung Begründung

Einrichtungen, woboi auch diese die WohnnuEung nicht wesentlich stören dür-

fen. ,,ZurWahrung des Gebielscharakters müssen...." gemäß der einschlägigen

Kommentierung (vgl. Kommontar BauGB, Bd. Vl, Ernst, Zinkahn, Bielenborg,

forlgesetzt durch Krauzbe.ger, SOa BauNVO, Rd.-Nr. 14 ff),....beide Haupt-

nutzungsarten das Gebiet prägen...." (Wohnen, nicht wesentlich störendes Ge

werbe). "Daraus folgt zunächst, dass keine der beiden Hauptnutzungsarten völlig

verdrängl werden darf. Gleichzeitig bestimmt S 6a Abs. 1 Satz 2 BaUNVO jedoch,

dass die Nulzungsmischung nicht gl€ichwe ig sein muss. Dies rha*iert einen

wesentlichen Unlerschied zum ,,Mischgobiot", in dem eine quantitative und quali-

tative Durchmischung gefordert wird. So lst der Gebietscharakter des ,,Urbanen

Gebietes' demgegenilber auch bei Überwiegen einer der beiden Hauptnut-

zungsarten noch gewahrt, wenn die andere Hauptnutzung noch eino das Gebiet

städtebaulich mitprägende Funktion hat. Dies bedeutet, dass der gemischte Cha-

rakter des Gebletos insgosamt erhalten bleiben muss. Dabei ist im 
'Urbanen 

Ge.

biet" eine tiberwiegende WohnnuEung ebenso wenig schädlich wie eine über-

wiegende gewerbliche Nulzung, ergänzt durch kulturelle, soziale und and€.e Ein-

dchtungen.'

Vor diesem Hintergrund weden doshalb neben Wohngebäuden, Geschäft8- und

Burogebäuden, Einzelhandelsbelrieben, Schank- und Sp€isewidschaften sowie

Betrieben des Beherbergungsgeworbos, auch sonslige Gew€rb€betriebe, Anla-

gen filr VeMaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und

sporlliche Zwecke zugelassen.llm E.dgeschoss an der Damslädler Straße ist

zur Sicherung dea L€bensmittelwrsorgung ttir den Ortskern eln kleintlächiger

Nahv€rsorgungsrnarkl yorgesehen. Dadurch kann dieses Gebiet sowohl der For-

derung gerecht werden, dass in einem ,,Urbanen Gebiet" i. S. d. S 6a BaUNVO

Wohnnutzungen sowie diese nicht wesentlich störenden Gewerbebetrieb€ vorz!-

sehen sind, äber auch, da innerhalb der Anwesen Darmstädter Straße Nr. 14 /

Stoingasse Nr. 2 ve.schiedene sozialen, kultuaellen sowie gesundheitlichen Zwe-

cken dienende Einrichtungen untergebrachl sind, die die ftjr diesen Baugebiets-

typ geforderte Nutzungsmischung gewährleisten.

ln dem Gebäude, welches unmittelbar entlang der Darmstädter Straße errichtel

weaden soll, ist geplant, auch miotproisreduzierte Wohneinhelten untezubringen
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Gemeinde Aickenbach
B€bauunqsolan ,NÖ.dlich dsr Darmsuldler Stmße l Ande

7.3

der menschlichon Gesundheit und des Wohlbefindens bel Gleichzeitig können

sie das auf den beg inten Dachflächen anlallende Niederschlagswasser puffern

und damit zeitvers€tzt zum Regenersignis abgeben.

Zur Schonung des Bodens und zur Entlastung der Abwassorkanäle soll Nieder-

schlagswasser der begrüden Dachflächen, der Erschljeßungsflächen und sons-

tiger betestigter Grundstilcksfreifiächen möglichst versickert werden, soweit dem

weder wasserechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Belange entgegenste-

hen. Hiezu sind zwei Speicherblockrigolen im Nodwesten des Neubaugrundstü-

ckes 64/3 vorgesehen und dieser Ber€ich entspr€chend festgeetä

Verkehrserschließung / Ruhender Verkehr

Die bestehenden Gebäude Steingasse Nr' 2 und Nr.4 bzw. Darmstädter Straße

Nr- 14 können. wie bisher. auch zukilnttig von der Sleingasse aus angedienl

werden. Gleiches gilt such für die Anwesen Bachgasse Nr. 13 bzw. Nr' 15, wobei

diese von dea Bachgasse aus erschlossen sind- Die Anwesen Bachgasao

Nr. 15A bis 15D sind auch weilerhin über die Wegepa.zelle Flur 1 Nr. 84/7 an die

Bachgasse angebunden.

Die unmittelbar an der Darmstädter Straße gelegene Neubebauung kann direkt

von dieser Straße aus ercchlossen werden. Zudem können di6 im rÜckwärtigen

Bereich geplanlen Gebäude ilber eine entsprechende D!rohfahrt, die am West-

rand der geplanten Straßenrandbebauung vorgesehen ist, mit dem Kfz angediont

werden. Dabei ist allerdings geplant, dass nicht sämtliche rilckwärtigen Gebäude

direkt mit dem Auto angefahren werden können' sodass derwesentliche Teildie-

ses ,,lnnenbereichs" Kfz-frei bleibt Gleichzeitig sollen die südwestlichen Freibe-

reiche des Teilgebietes 1.2 auch für die Öffentlichkeit zugänglich sein Deshalb

sieht der Bebauungsplan für diese Bereiche eine "Fläche 
filr Gohrechl zugunsten

der Allgemeinheit" vor,:über dle eine kleinere Günf,äche sowie ein sowie eln

Splgfplatz enelcht werden können. /-., " l.tn, t t

Um die aufgrund des geplanten Nutzungskonzeptes benötigten Kfz-Stellplälze in

diesem Bereich unterbringen zu könn€n, ist eine Tiefgarage onter den Teilg€bio_

ten Nr. 1 .1 und 1.2 vorgesehen Der Flächenbedarf resultiert dabei aus don ge-
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Bebauungsplan , Nödlich der Dämsiädter Staße 1 Anderung B:grundung

planten Nutzlngen und ergibt sich dann aus den Vorgaben der gemeindlichen

Stellplalzsatzung (die genaue Dimensionierung dieser Anlage wird im Rahmon

der nachfolgenden Objektplanung 6rmittelt). Eine Unterbauung öffentlicher Flä-

chen ist nicht vorgesehen Gemäß Garägenverordnung werden 5 o/o der geplan-

ten fiefgaragenstellpläke mit Elektroladestationen ausgestattet (insgesamt

9 Stttek Möglichkeit für Nachrüslung ist gegeben).

An der Darmstädler Straße sind ergänzend ca. Sneue öffentliche Parkplätze für

Kuzzeitparkea vorgesehen und lm Bebauungsplan entsprechend festgeselzl.

Die Aidionung des Nahveßorcers ist von der Da.mstädler Straße aus vo.gese-

hon, lnmlttelbar westlich der TiefgaEgenzufahrt- Hie.auf wird im Bebauungsplan

hingewiesgn.

Um dabeidiese bauliche Maßnahme im Hinblick aufdie entsprechenden Eest-

immungen des S 19 BauNVO errichten zu können, enthält der Bebauungsplan

eine Regelung, wonach die feslgesetzle Grundfläche mit baulichen Anlagen un-

terhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstllck unterbaut wid, bis

zu einer Grundffächenzahl von 0.9 tlberschritten werden dart.

ln Anlehnung an die entsprechenden Bestimmungen des S 17 Abs. 2 BaUNVO

sind verschiedene, im Bebauungsplan getroffene bäuplanungsrechtliche Festsel

zungen i. S. d. S 9 Abs. 1 BauGB als 'ausgbichende Maßnahmen" gekoffen:

- Ein Mindestprozentsatz der Grundstücksfreiflächen ist als Grüflfläche anzule-

gen und zu unterhalten, wobei antellsmäßig in diesen Bereichen Gehölze an'

zupflanzon sind, die zur Bepflanzung elnes Tiefgaragendaches geeignel sind

Darüber hinaus mllssen mindestens 40 Einzelbäume, die ebenfalls ftlr diese

besonderen Standortbedingungen geeignet sind, veRvendet werden.

- Flachdäche. sind, mit Ausnahme von Dachterassen extensiv zu begrtinen

Diese l\4aßnahmen können gesamtheitlich dazu beitragen, die Aufenthaltsqualitä-

ten im Bereich der Freiflächen der Neubebauung zu verbessern und zur Steige'

rung der des Wohnwertes beizulragen. Däüber hinaus kann, durch die 'Verban-
nung' der Ktz von Bewohnern, Gastronomiegästen und Kunden der Einzelhan_

delsbehiebe in die Tiefgarage somit der übenviegende Teil dor Freillächen von
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Geftelnde Bickenbach
Bebsuunosplan ,Nördlich der Darmslädlar Slraße, 1.

Kfz-Verkehr freigehalten werden. Damit können autofreie, fußgängerfreundliche

Freiflächen gewonnen werden, die somit sowohl den Bewohnern als auch - auf

Toilbereichen - der Allgemeinheit (Ausweisung einer,Fläche für Gehrecht 2u-

gunsten der Allgemeinheit") €ls uneingeschränkt bogehbale Zonen zur Verfü-

gung stehen- Das gleiche Ziel kann mit der Ausweisung eines öffentlich zugängli

chen Freibereichs, auf dem zudem ein Kinderspielplalz voagesehen ist, erreicht

werd€n,

Für die Neubebalung sind zenlrale Fahrradabstell'llächen vo. j€dem Hausein-

Eang und im Untelgeschoss vorgs€hen.

Da die zukünftigen Zu-lAusfahden der Tiefgarage unmittelbar aufdie Darmstäd"

ter Straße (B 3) und damit aufeine klassifizierte Straße münden' wlrde im Rah-

men dioses Planvorfahrens eine vorkehrstechnisohe L,nter8uchung erstellt, um

nachzuweisen. dass der daraus resultierende Kfz_Verkehr nicht zu Beeinträchti-

gungen des Vorkehrsffussss im Bereich der Darmstädter Slraße führt

Di€ verkehrstechnische Unte6uchung des Büros Habermehl & Follmann mit

Stand vom 29.1'1.2016, aktualisiert 20'19, zeigt folgende Ergebnisse:

Das werKäoliche Neuverkehrsaufkommen der geplanten Entwicklungs_

maßnahme belrägt gemäß Schriftreihe Hefr 42 der Hessischen Skaßen-

und VerkehrsveMaltung ca. 945-@2!!..

ln der Eeßg9!9$!9!Sp!E9!gggl9 (Abendspitze) lst ein Neuverkehrs-

aulkommen von 57 Pkw-E/h im Zielverkehr und von !3..1P!gtlg[ll!lf,!9!]:
verkehr zu eMarten.

Die Dimensionierungsbela$tungen für den Prognos€horizont 2030 be-

rücksiehtigen neben dem Neuverkehrsaufkommen auch einen allgemei-

nen Prognosezuschlag im klassifizierten Straßennetz von 5 %.

Der vorfahrtsgeregelt€ Anschltlss der Tiefgarag€ an die 83 ist leistungs-

fähig. lm Zuge der Hauptichtuflg (83) ist eine sehr gule Qualitätsstufe

des Verkehrsablaufs (QSV = A) zu erwarten. Für die Ausfahrt der Tiefga-

rage i8t eine betriedigende Verkehrsqualität (QSV = B)zu erwarten.
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